
           Stand Herbst 2022 

 

Mini-Job und Mindestlohn im Oktober 2022 

 

Ab dem 01.10.2022 treten neue Regeln für Mini- und Midijobs in Kraft. Außerdem 
steigt der Mindestlohn. 

 
Minijob 
Zum 01.10.2022 steigt die Verdienstobergrenze für Minijobs von 450 Euro auf 

520 Euro. Ab dann gilt eine neue dynamische Geringfügigkeitsgrenze. 
 

Nach wie vor gilt: Die Jobs sind für Arbeitnehmer in der Regel steuer- und 
sozialversicherungsfrei. 
 

Ausnahme: In der Rentenversicherung besteht Versicherungspflicht (Ohne 
Befreiung gehen 3,6 % des Lohns an die Rentenversicherung - damit wird ein 

geringer Rentenanspruch erworben und ein Anspruch auf staatliche Zulagen für 
die Riester-Altersvorsorge. Bei einem vollen 520-Euro-Job fallen 18,72 Euro an). 
Man kann sich allerdings von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. 

 
Alle Arbeitnehmer, die zur Änderung in einem Arbeitsverhältnis mit einem Lohn 

bis 520 Euro im Monat sind, bleiben bis zum 31.12.2023 unter den alten Midijob-
Bedingungen versicherungspflichtig in der Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung. 

 
Mindestlohn 

Der gesetzliche Mindestlohn steigt um 14,8 % von 10,45 Euro auf zwölf Euro! 
Hierauf haben (fast) alle Arbeitnehmer Anspruch - auch Minijobber und jobbende 
Rentner - Keinen Anspruch haben z. B. Auszubildende. 


